
Allgemeine Geschäftsbedingungen der  

Mundt Haustechnik GmbH 
(Stand 04/2019) 

I.   ALLGEMEINES  
a. Maßgebliche Rechtsgrundlage für alle von uns (nachstehend: Auftragnehmer) 

übernommenen Aufträge sind die nachstehenden Geschäftsbedingungen. Sie wer-
den schon jetzt für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen vereinbart und haben 
Vorrang vor abweichenden Bedingungen des Bestellers (nachstehend: Auftragge-
ber). 

b. Alle Vertragsabreden sollen aus Beweisgründen schriftlich oder in elektronischer 
Form ($ 126 a BGB) erfolgen. 

II.  ANGEBOTE UND UNTERLAGEN 
a. Angebote des Auftragsnehmers sind grundsätzlich freibleibend. Soweit ein 

schriftliches Angebot oder ein Angebot in elektronischer Form des Auftragnehmers 
vorliegt und nichts anderes vereinbart ist, ist das Angebot für die Zeit von 15 Kalen-
dertagen nach Zugang beim Auftraggeber bindend. 

b. Gewichts- oder Maßangaben in Angebotsunterlagen des Auftragnehmers (z.B. in 
Plänen, Zeichnungen, Abbildungen) sind nur annähernd gewichts- oder maßgenau, 
soweit nicht diese Angaben auf Verlangen des Auftraggebers als verbindlich be-
zeichnet werden. 

c. Angebote, Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von 
Berechnungen, Kostenanschläge oder andere Unterlagen des Auftragnehmers 
dürfen ohne Zustimmung des Auftragnehmers weder vervielfältigt oder geändert noch 
dritten Personen zugänglich gemacht werden und sind bei Nichterteilung des Auftra-
ges unverzüglich an den Auftragnehmer zurückzugeben. Eventuell erstellte Verviel-
fältigungen sind in diesem Fall zu vernichten. 

d. Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber zu beschaffen und 
dem Auftragnehmer rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat 
hierzu notwendige Unterlagen dem Auftraggeber auszuhändigen.  

III.  PREISE 
a. Alle Preise gelten nur bei ungeteilter Bestellung des angebotenen Objektes und bei 

ununterbrochener Montage und anschließender Inbetriebnahme. 
b. Soweit eine Preisvereinbarung nicht getroffen wurde, sind die am Tage der 

Ausführung gültigen Arbeitslöhne und Materialpreise des Auftragnehmers maßge-
bend. 

c. Festpreise haben nur dann Gültigkeit, wenn sie als solche vom Auftragnehmer 
schriftlich anerkannt und in Verbindung mit einer zeitlichen Absprache über Aufnah-
me und Abschluss der Arbeiten vereinbart werden. 

d. Im Übrigen ist der Auftragnehmer an Angebotspreise, die nicht Festpreise sind, nur 
für einen Zeitraum von 4 Monaten nach Vertragsabschluss gebunden. 

e. Verzögert sich die Aufnahme, der Fortgang oder der Abschluss der Arbeiten aus 
Gründen, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, so ist er berechtigt, die 
Preise für Lohn-, Material- und sonstige entstandene Kosten nach III b. zu erhöhen. 
Die Regelung III d. bleibt hiervon unberührt. 

f. Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur Durchführung des 
Auftrages notwendig sind oder auf Verlangen des Auftraggebers ausgeführt werden, 
werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Dies gilt insbesondere für Stemm-, Verputz-, 
Erdarbeiten und dergleichen. 

g. Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeit und Arbeitsleistungen.  
Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeiten unter erschwerten 
Bedingungen werden die tariflichen Zuschläge auf den Effektivlohn aufgeschlagen. 

h. Die Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

IV.  ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND VERZUG 
a. Nach Abnahme des Werkes sind Rechnungen, soweit nichts anderes vereinbart ist, 

sofort fällig und zahlbar. Alle Zahlungen sind auf das Äußerste zu beschleunigen und 
vom Auftraggeber/Besteller ohne jeden Abzug (Skonto, Rabatt) nach Abnahme und 
Rechnungserhalt, spätestens binnen 14 Tagen nach Rechnungserhalt, an den 
Auftragnehmer zu leisten. Nach Ablauf der 14-Tages-Frist befindet sich der Auftrag-
geber in Verzug, soweit auch die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.  

b. Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen aufrechnen. 

c. Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder werden Umstände 
bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers ernsthaft in Frage stellen oder 
wird ein Scheck bzw. ein Wechsel nicht eingelöst, so werden sämtliche offenstehen-
den Forderungen fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten Nachfrist, 
verbunden mit Kündigungsandrohung, ist der Auftragnehmer sodann berechtigt, den 
Vertrag schriftlich zu kündigen und die Arbeiten einzustellen sowie alle bisher er-
brachten Leistungen nach Vertragspreisen abzurechnen. Bei Überschreitung der 
Zahlungsfrist ist der Auftragnehmer befugt, nach Mahnung und Bestimmung einer 
Nachfrist von mindestens 2 Wochen Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem 
jeweiligen Diskontsatz zu verlangen. 

V.  AUSFÜHRUNG 
a. Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten unverzüglich nach 

Auftragsbestätigung, spätestens jedoch 12 Werktage nach Aufforderung durch den 
Auftraggeber zu beginnen, sofern der Auftraggeber die gemäß II d erforderlichen 
Genehmigungen beigebracht hat, ein ungehinderter Montagebeginn und soweit 
erforderlich, eine kostenlose Bereitstellung eines Strom-, Gas-, Wasseranschlusses 
gewährleistet ist, sowie eine möglicherweise vereinbarte Anzahlung beim Auftrag-
nehmer eingegangen ist. 

b. Sind Schneid-, Schweiß-, Auftau- und/oder Lötarbeiten und dergleichen vorgesehen, 
so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer vor Beginn seiner Arbeiten 
auf etwaige mit den Arbeiten verbundene, dem Auftraggeber bekannte Gefahren 
(z.B. Feuergefährlichkeit in Räumen, Lagerung wertvoller Güter in angrenzenden 
Räumen, feuergefährdete Bau- und sonstige Materialien, Gefahr für Leib und Leben 
von Personen, usw.) hinzuweisen. 

VI.  ABNAHME UND GEFAHRENÜBERGANG  
a. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Werkleistung. 
b. Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im 

Verzugszeitpunkt auf ihn über. Ein Gefahrenübergang liegt auch vor, wenn die 
Montage aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und 
der Auftragnehmer die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut 
des Auftraggebers übergeben hat.  

c. Die Werkleistung ist nach Fertigstellung abzunehmen, auch wenn die endgültige 
Einregulierung noch nicht erfolgt ist. Dies gilt insbesondere nach probeweiser Inbe-

triebsetzung und für den Fall der vorzeitigen Inbetriebnahme (Baustellenheizung). 
Wegen unwesentlicher Mängel kann der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern. 

VII.  VERSUCHTE INSTANDSETZUNG 
a. Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines bestehenden Objektes 

beauftragt (Reparaturauftrag) und kann der Fehler nicht behoben oder das Objekt 
nicht instand gesetzt werden, weil 
- der Auftraggeber den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Termin schuldhaft 

nicht gewährt, oder 
- der Fehler/Mangel trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 

Technik nicht gefunden oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber nicht 
wirtschaftlich sinnvoll beseitigt werden kann,  

ist der Auftraggeber verpflichtet, die entstandenen Aufwendungen des Auftragneh-
mers zu erstatten, sofern nicht die Undurchführbarkeit der Reparatur in den Verant-
wortungs- und Risikobereich des Auftragnehmers (z.B. Ersatzteile können nicht 
mehr beschafft werden) fällt. 

VIII.  SACHMÄNGEL 
a. Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in einem Jahr ab Abnahme der 

Werkleistung durch den Auftraggeber. 
b. Die verkürzte Frist für Mängelansprüche von einem Jahr gilt nicht, soweit die 

Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, wie z.B. - bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels, - bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, - bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger, nicht jedoch fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihn selbst (Auf-
tragnehmer), seinen gesetzlichen Vertreter oder seinen Erfüllungsgehilfen, bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch im Falle von fahr-
lässiger Pflichtverletzung. 

c. Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Schadensfälle ausgeschlossen, die nach 
Abnahme durch falsche Bedienung oder gewaltsame Einwirkung des Auftraggebers 
oder Dritter, durch unvermeidbare chemische oder elektrische Einflüsse, sowie 
durch normale/n Abnutzung/Verschleiß (z.B. von Dichtungen) entstanden sind. 

d. Systemimmanente geringe Farbabweichungen (z.B. herstellungsbedingt bei 
Keramikfliesen) und geringe Farbabweichungen, die auf die Verwendung oder die 
Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien zurückzuführen sind, gelten als 
vertragsgemäß. 

e. Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner werkvertraglichen Mängelbeseiti-
gungspflicht (Nacherfüllungspflicht) nur die zum Abnahmezeitpunkt vorhande-
nen/angelegten Mängel beseitigen, die ursächlich auf dem Inhalt des Werkvertrages 
(z.B. Reparatur-, Ausbesserungs-, Instandhaltungsauftrag) beruhen, nicht jedoch 
Mängel am Objekt des Auftraggebers, deren Ursache nicht auf den Inhalt des 
Werkvertrages zurückzuführen sind. 

IX.  HAFTUNG 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die nicht am Gegenstand des Werkvertrages 
selbst entstanden sind, gleichgültig aus welchen Rechtsgründen, nur im Falle  
- von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger, nicht jedoch fahrlässiger Pflichtverlet-

zung durch ihn selbst (Auftragnehmer), seinen gesetzlichen Vertreter oder sei-
nen Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit auch im Falle von fahrlässiger Pflichtverletzung; 

- des Vorliegens von Mängeln, die der Auftragnehmer arglistig verschwiegen hat; 
- der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Werkvertragsgegen-

standes; 
- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im Falle einfacher Fahrlässigkeit 

ist der Schadensersatz des Auftraggebers, der kein „Verbraucher“ ist, auf den 
vertragstypischen, vorsehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird; 

- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bzw. nach § 823 BGB. 
X.  EIGENTUMSVORBEHALT 
a. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an den 

Liefergegenständen bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. 
b. Soweit die Liefergegenstände wesentlich Bestandteile des Grundstückes geworden 

sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zah-
lungstermine dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne 
wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestat-
ten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuübertragen. 

c. Die Kosten der Demontage gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
d. Werden die vom Auftragnehmer eingebrachten Gegenstände als wesentliche 

Bestandteile mit einem Grundstück oder mit einem anderen Gegenstand verbunden 
oder verarbeitet, so tritt der Auftraggeber, falls durch die Verbindung oder Verarbei-
tung Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Mietei-
gentumsrecht an dem neuen Gegenstand in Höhe der Forderungen des Auftrag-
nehmers schon jetzt an den Auftragnehmer ab. 

XI.  GERICHTSSTAND 
a. Gerichtsstand ist der Ort der werkvertraglichen Ausführung oder der Sitz der 

gewerblichen Niederlassung des Auftragnehmers, soweit entweder beide Vertrags-
parteien Kaufleute sind oder der Auftraggeber eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögens und der Auftragnehmer 
Kaufmann ist. 

XII.  DATENSCHUTZ 
Die personenbezogenen Auftraggeberdaten werden nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen (DSGVO, BDSG, etc.) erhoben und verarbeitet. Dieses erfolgt 
zur Anbahnung und Durchführung der Verträge mit Auftraggeber als Vertrags-
partner, mit der des Auftragnehmers zuvor erteilten freiwilligen Einwilligung und 
aufgrund des berechtigten Interesses des Auftragnehmers, soweit dieses zulässig 
ist. Auftragnehmer wird die personenbezogenen Auftraggeberdaten ohne ausdrück-
lich erklärte Einwilligung nicht an Dritte weiterleiten, soweit Auftragnehmer nicht 
aufgrund einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung zur Herausgabe der 
Daten verpflichtet ist. Auf die Bonitätsprüfung durch ein Kreditinformationsunter-
nehmen oder einen Wirtschaftsinformationsdienst, insbesondere bei der Schutzge-
meinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA), weisen wir ausdrücklich hin. 
Einer Verwendung von Kundendaten zu Werbezwecken kann jederzeit durch 
mündliche oder schriftliche Erklärung gegenüber der Mundt Haustechnik GmbH, 
Telefon: 0511 -54328120, E-Mail-Adresse: haustechnik@mundt.de widersprochen 
werden. Es besteht das Recht, jederzeit schriftliche oder elektronische Auskunft 
über die bei Auftragnehmer gespeicherten Auftraggeberdaten zu bekommen. Ferner 
besteht das Recht auf Berichtigung, die Einschränkung der Verarbeitung und/oder 
die Löschung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Es bestehen gesetzliche 
Beschränkungen beim Auskunfts- und Löschrecht nach §§ 33, 34 BDSG. 


